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Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 2504/J-NR/88, 
betreffend Zukunft der Bundeskonvikte, die die Abgeordneten 
Dr. Mayer und Genossen am 12. Juli 1988 an mich richteten, 
beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

ad 1) 

Durch den Ausbau der privaten Schülerheime auch mit Hilfe 
des Schülerheimzuschußprogrammes des Bundesministeriums für 
Unterricht, Kunst und Sport und dem Bestand der Bundes
internate kann die Nachfrage nach Heimplätzen derzeit voll 
befriedigt werden. An einer Reihe von Standorten müssen 
jedoch Rückgänge im Belag festgestellt werden, bedingt durch 
die Verdichtung des Schulstandortnetzes, den Rückgang der 
Schülerpopulation und die Änderung der Bedürfnisse. 

Aufgrund der überwiegenden Bedarfsdeckung durch private 
Schülerheime sind hinsichtlich der Bundeskonvikte nur 
standortbezogene Konzepte zweckmäßig. Grundlage hiefür 
bildet die jährlich ausgearbeitete Kostenstellenrechnung mit 
Maßnahmenpaket. 

ad 2) 
Veränderungen des Betreuungsangebotes sind auch weiterhin in 
der Verbesserung der-Lernbetreuung und des Freizeitangebotes 
vorgesehen. Das Leistungsangebot ist allenfalls mit der Ein
richtung ganztägiger Schul formen (Tagesschulheime, offene 
Studiersäle etc.) abzustimmen. 
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ad 3) 
Der Rückgang der Belagszahlen zwingt an einigen Standorten 
zur Konzentration bzw. ermöglicht den dringend notwendigen 
Wohnstandard (3 bzw. 4-Bettzimmer) ohne bauliche Erweiterung 
anzuheben. Einige Bundeskonvikte sind gebäudemäßig sanie
rungsbedürftig. 

Die Verbesserung bzw. Schaffung der räumlichen Voraus
setzungen zur zeitgemäßen Führung eines Bundeskonviktes 
erfolgt entsprechend der Reihung im Rahmenbauprogramm der 
Landesschulräte bzw. des Stadtschulrates für Wien. Die 
Finanzierung und Baudurchführung obliegt dem Bundes
ministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten. Derzeit 

können aufgrund der Budgetrestriktionen keine konkreten 
Baudurchführungstermine genannt werden. 

ad 4) 

Das Bundeskonvikt Wien, Gebäude Josef Ga11-Gasse 2, 1020 
Wien, ist sanierungsbedürftig. Verschiedene Lösungen einer 
anderweitigen Unterbringung unter Eingliederung der Schüler 
des Gebäudes 1130 Wien, Himmelhof, werden vom Stadtschulrat 

für Wi e n 0 h n e ab 5 eh 1 i e Ben d e E ij~ ge p r ü ft . 
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